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GEMEINDERAT 

NIEDERSCHRIFT 

 
über die am Donnerstag, den 19.09.2024 stattgefundene öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates im Sitzungssaal der Marktgemeinde Königsbrunn am Wagram. 
 
Beginn: 19:00 Uhr      Ende: 20:10 Uhr 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Franz Stöger - ÖVP 
 
Anwesende: 

Vzbgm. Josef Schwanzer - ÖVP GR Albert Mayer - ÖVP GR Dietmar Spendier - 
SPÖmU 

GGR Franz Ehmoser - ÖVP GR Andrea Oberriedmüller - 
ÖVP 

GR Dr. Markus Tomaselli - 
KLuG 

GGR Sebastian Kraus - ÖVP GR Leopold Schachinger - 
ÖVP 

GR Martin Müller - KLuG 

GGR Heimo Stopper - SPÖmU GR Michael Ehn - ÖVP  
GR Franz Jetzinger - ÖVP GR Isabel Riedl - ÖVP  
GR Leopold Bauer - ÖVP GR Leopold Pichler - SPÖmU  

 
Entschuldigt:  GGR Josef Bauer – ÖVP, GR Martin Bayer – ÖVP, GR Gregory 

Honorowicz - SPÖmU 
 
Nicht entschuldigt:  
 
Schriftführer: Michael Gärtner 
 
 
Der Bürgermeister begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.  
 

Tagesordnung 
 
Punkt 1) Genehmigung des öffentlichen und nicht-öffentlichen Sitzungsprotokolls 

des Gemeinderates vom 26.06.2024 - Beschluss 
 
Eine Ausfertigung des erstellten öffentlichen und nicht-öffentlichen Sitzungsprotokolls 
der letzten Gemeinderatssitzung vom 26.06.2024 wurde gemäß den Bestimmungen der 
NÖ Gemeindeordnung den von den vertretenden Parteien namhaft gemachten 
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Mitgliedern des Gemeinderates zeitgerecht zur Verfügung gestellt. Der Vorsitzende stellt 
fest, dass gegen das „öffentliche Sitzungsprotokoll“ sowie gegen das „nicht-öffentliche 
Sitzungsprotokoll“ der letzten Gemeinderatssitzung vom 26.06.2024 keine Einwände 
erhoben werden. 
 
Antrag des Bürgermeisters: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, das Protokoll der 
öffentlichen und nicht-öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 26.06.2024 zu 
genehmigen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Punkt 2) Kaufanbot Gst. 319/6, KG Bierbaum am Kleebigl 
 
Der Bürgermeister berichtet über das vorliegende Kaufanbot von Frau Lisa Fink und Frau 
Lisa Oberndorfer aus 3430 Tulln an der Donau. Gst. Nr.: 319/6 mit 700 m² um € 65 m² (€ 
45.500,--). Der Baubeginn muss innerhalb von 2 Jahren ab Vertragsunterfertigung, sowie 
die Fertigstellung innerhalb weiterer 3 Jahre ab Baubeginn stattfinden. Die 
Marktgemeinde Königsbrunn am Wagram räumt sich das Wiederkaufsrecht ein. 
 
Antrag des Bürgermeisters: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, das Kaufanbot über das 
Gst. 319/6, (700 m²) KG Bierbaum am Kleebigl, von Frau Lisa Fink und Frau Lisa 
Oberndorfer aus 3430 Tulln mit einer Verkaufssumme von € 45.500,-- zu 
beschließen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: 14 Stimmen dafür (ÖVP + SPÖmU) 
               2 Gegenstimmen (KLuG) 
 
Punkt 3) Kaufanbot Gst. 319/3, KG Bierbaum am Kleebigl 

Der Bürgermeister berichtet über das vorliegende Kaufanbot von Rameti Ismailj aus 3470 
Kirchberg am Wagram, Gst. Nr.: 319/3 mit 710 m² um € 65 m² (€ 46.150,--). Der 
Baubeginn muss innerhalb von 2 Jahren ab Vertragsunterfertigung, sowie die 
Fertigstellung innerhalb weiterer 3 Jahre ab Baubeginn stattfinden. Die Marktgemeinde 
Königsbrunn am Wagram räumt sich das Wiederkaufsrecht ein. 
 
Antrag des Bürgermeisters: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, das Kaufanbot über das 
Gst. 319/3, (710 m²) KG Bierbaum am Kleebigl, von Herrn Rameti Ismailj aus 3470 
Kirchberg am Wagram mit einer Verkaufssumme von € 46.150,-- zu beschließen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: 14 Stimmen dafür (ÖVP + SPÖmU) 
               2 Gegenstimmen (KLuG) 
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Punkt 4) Kaufanbot Gst. 319/7, KG Bierbaum am Kleebigl 

Der Bürgermeister berichtet über das vorliegende Kaufanbot von Herrn Bashkim Ilazi aus 
3470 Kirchberg am Wagram, Gst. Nr.: 319/7 mit 672 m² um € 65 m² (€ 43.680,--). Der 
Baubeginn muss innerhalb von 2 Jahren ab Vertragsunterfertigung, sowie die 
Fertigstellung innerhalb weiterer 3 Jahre ab Baubeginn stattfinden. Die Marktgemeinde 
Königsbrunn am Wagram räumt sich das Wiederkaufsrecht ein. 
 
Antrag des Bürgermeisters: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, das Kaufanbot über das 
Gst. 319/7, (672 m²) KG Bierbaum am Kleebigl, von Herrn Bashkim Ilazi, 3470 
Kirchberg am Wagram, mit einer Verkaufssumme von € 43.680,-- zu beschließen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: 14 Stimmen dafür (ÖVP + SPÖmU) 
               2 Gegenstimmen (KLuG) 
 
Punkt 5) Ansuchen um Subvention des Vereines Grünzeug 

Bgm. Stöger berichtet über vorliegendes Ansuchen des Vereines Grünzeug über 
Subvention eines Kulturbeitrages für Veranstaltungen bei der Wagrambühne. 
 
Vorgeschlagen wird für diverse Veranstaltungen wie z.B. ein Blues Konzert oder eine 
Filmvorführung eine Subvention von € 1.000 zu genehmigen. 
 
Antrag des Bürgermeisters: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, das Ansuchen um 
Subvention eines Kulturbeitrages für Veranstaltungen bei der Wagrambühne mit  
einer Subvention von € 1.000,-- zu genehmigen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Punkt 6) Ansuchen um Subvention des Elternvereins d. Volksschule Königsbrunn am 

Wagram 

Der Bürgermeister berichtet über das vorliegende Ansuchen des Elternvereines der VS 
Königsbrunn am Wagram. Es wird um Subvention des bereits durchgeführten Ausfluges 
mit den Kindern und den Pädagoginnen in die Unterwasserwelt Schrems ersucht. 
Auch wurde ein Nikoloauftritt in der Schule unterstützt. 
 
Die Gesamtausgaben betrugen € 2.805,--. 
 
Die Subvention soll 25% (€ 701,25) von den Gesamtausgaben betragen.  
 
Antrag des Bürgermeisters: 



Seite | 4  
 

Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, das Ansuchen um 
Subvention des Elternvereins d. Volksschule Königsbrunn am Wagram mit einer 
Summe von 25 % (701,25) der Gesamtausgaben zu unterstützen.  
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Punkt 7) Verpachtung einer Fläche von (85 m²) Am Hausberg, KG Hippersdorf 

Bürgermeister Stöger berichtet, dass es sich bei der Fläche um 115 m², statt wie bisher 
angenommen um 85 m² handelt. 
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
Herrn Jürgen Kreitzinger soll eine Fläche von 115 m² nebst seinem Haus bei Gst. 197/1 
verpachtet werden. Vorgeschlagen wird eine Summe von € 80,-- jährlich. 
 
Antrag des Bürgermeisters: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, eine Fläche von 115 m² 
an Herrn Jürgen Kreizinger, 3462 Hippersdorf nebst seinem Haus bei Gst. 197/1 zu 
verpachten. Die jährliche Pachtsumme beträgt € 80,--.  
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Punkt 8) Berichtigung der Fläche des Grundverkaufes bei Gst. 320/1, EZ 80, KG 

Bierbaum am Kleebigl 

Bürgermeister Stöger berichtet, dass hinsichtlich des Grundverkaufes bei Gst. Nr.: 329/1, 
EZ 80, KG Bierbaum die Fläche berichtigt werden muss. 
Das Trennstück 2 hat tatsächlich eine Fläche von 87 m² und nicht wie bisher angenommen 
88 m².  
 
Der berichtigte Kaufpreis reduziert sicher daher von € 10.140,-- auf € 10.075,--. 
 
Antrag des Bürgermeisters: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, die berichtigte Fläche von 
87 m² (Trennstück 2) des Grundverkaufes bei Gst. 320/1, EZ 80, KG Bierbaum am 
Kleebigl zu genehmigen. Der Kaufpreis reduziert sich auf € 10.140,-- 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Punkt 9) Verordnung einer Schulstraße im Bereich des Kindergartens 

Der Bürgermeister berichtet, dass es in der Vergangenheit im Bereich des Kindergartens 
und der Volksschule vermehrt zu Turbulenzen aufgrund des Verkehrsaufkommens 
während der Kindergarten- und Schulzeiten gekommen ist.  
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Um die Sicherheit auf dem Schul- bzw. Kindergartenweg zu verbessern, soll folgende 
Verordnung erlassen werden: 
 
Antrag des Bürgermeisters:  
Der Gemeinderat möge lt. § 76d Abs.1 Straßenverkehrsordnung-StVO 1960 eine 
Verordnung wie folgt erlassen: 
 

V E R O R D N U N G 

 
Gemäß § 43 Abs 1 lit b  in Verbindung mit § 76d Abs. 1 Straßenverkehrsordnung – 
StVO 1960 wird mit Beschluss des Gemeinderates v. 19.09.2024 in der KG 
Königsbrunn am Wagram die Gemeindestraße „Am Hausberg“ ab der Abzweigung 
auf Grundstück Nr. 248/1 bis zum Kindergarten auf Grundstück Nr. 240/1 in der 
Zeit von Montag bis Freitag in der Zeit von 6:30 Uhr  bis 16:00 Uhr zur Schulstraße 
erklärt. 
 
Die Zufahrt für Schul- und Kindergartenpersonal und Lieferanten ist gestattet 
 
Die Kundmachung erfolgt durch Verkehrszeichen gemäß § 53 Abs. 1 Z. 26a bzw. Z. 
29 StVO 1960 am Beginn bzw. Ende des Beschränkungsbereiches mit dem Zusatz 
„gilt Mo – Fr, 6:30 – 16:00“ und „Zufahrt für Schul- und Kindergartenpersonal und 
Lieferanten gestattet“.  
 
Gemäß § 44 Abs 1 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der 
Verkehrszeichen in Kraft. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Punkt 10) Straßenbau–Sanierung Am Hausberg, KG Hippersdorf–Vergabe der 

Leistung 

Bgm. Stöger berichtet über die geplante Straßensanierung Am Hausberg in der KG 
Hippersdorf. Für die Straßenbauarbeiten, Erd-, Baumeister- und Installationsarbeiten 
inkl. Materiallieferungen hat bereits eine Ausschreibung aufgrund des 
Billigstbieterprinzip stattgefunden. 
 
Folgende eingelangte Angebote werden vorgetragen: 
 

• Fa. Porr Bau GmbH, 3500 Krems an der Donau, mit einer Summe von  
€ 112.383,62 inkl. Mwst. 

• Fa. Swietelsky AG, 3134 Nußdorf o.d. Traisen, mit einer Summe von € 130.174,28 
• Fa. Pittel + Brausewetter, 3430 Tulln, mit einer Summe von € 162.653,89 

 
Antrag des Bürgermeisters: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, die Sanierung der Straße 
Am Hausberg in der KG Hippersdorf an den Billigsbieter Fa. Porr Bau GmbH aus 
3500 Krems an der Donau um die Summe von € 112.383,62 inkl. Mwst. zu vergeben. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Punkt 11) Verordnung 30 km/h auf Gemeindestraßen, KG Königsbrunn am Wagram 

Bürgermeister Stöger übergibt das Wort an Herrn GGR Ehmoser um zu berichten. 
Um den Verkehr zu beruhigen soll eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf allen 
Gemeindestraßen mit der Höchstgeschwindigkeit 30 km/h in der KG Königsbrunn 
erfolgen. Dies soll für 1 Jahr mit anschließender möglicher Evaluierung getestet werden. 
 
Antrag des Bürgermeisters:  

Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat eine Verordnung einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, 
auf allen Gemeindestraßen in der KG Königsbrunn am Wagram zu beschließen. 
Dies wird für 1 Jahr mit anschließender möglicher Evaluierung getestet. 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Punkt 12) Verordnung 30 km/h auf Gemeindestraßen, KG Zaussenberg 

Bürgermeister Stöger berichtet dass in der KG Zaussenberg für die Beruhigung des 
Verkehrs auf den Gemeindestraßen eine Geschwindigkeitsbeschränkung mit der 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h erfolgen soll. Dies für 1 Jahr mit anschließender 
möglicher Evaluierung. 
 
Antrag des Bürgermeisters:  
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Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat eine Verordnung einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, 
auf den Gemeindestraßen in der KG Zaussenberg zu beschließen. Dies wird für 1 
Jahr mit anschließender möglicher Evaluierung getestet. 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Punkt 13) Teilungsplan wob-3769-20 – Übernahme der Trennstücke 1-11 in das 

öffentliche Gut sowie Entlassung der Trennstücke 12-13 vom öffentliche 
Gut 

 

Der Bürgermeister berichtet über den vorliegenden Teilungsplan wob-3769-20. 

Antrag des Bürgermeisters: 
Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
 

Aufgrund des Teilungsplanes der di wotruba-oestreicher-buchmann ZT.G.f.V.mbh., GZ 
wob-3769-20, vom 11.07.2024 
 
werden folgende Trennstücke in das öffentliche Gut der Marktgemeinde Königsbrunn am 
Wagram gewidmet und bei dem Eigentümer folgenden Grundstückes abgeschrieben: 
 

Trennstü

ck 

vom 

GST 

EZ KG Ausmaß zu GST EZ 

1 5 605 Königsbrunn 16 m² 1077/1 366 

2 2 605 Königsbrunn 10 m² 1077/1 366 

3 9 291 Königsbrunn 2 m² 1077/1 366 

4 6 291 Königsbrunn 49 m² 1077/1 366 

5 12 22 Königsbrunn 35 m² 1077/1 366 

6 13 273 Königsbrunn 33 m² 1077/1 366 

7 16 433 Königsbrunn 24 m² 1077/1 366 

8 17 455 Königsbrunn 19 m² 1077/1 366 

9 1020 30 Königsbrunn 73 m² 1077/1 366 

10 1019/1 30 Königsbrunn 19 m² 1077/1 366 

11 52 79 Königsbrunn 21 m² 1077/1 366 

 
werden folgende Trennstücke aus dem öffentlichen Gut der Marktgemeinde Königsbrunn 
am Wagram entwidmet und bei dem Eigentümer folgenden Grundstückes zugeschrieben: 
 

Trennstü

ck 

vom 

GST 

EZ KG Ausmaß zu GST EZ 
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12 1077/5 366 Königsbrunn 42 m² 52 79 

13 1077/5 366 Königsbrunn 5 m² 1028/1 25 

 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

Punkt 14) 50 Jahre Verein SC Bierbaum/Frauendorf – Subvention 

Der Bürgermeister berichtet von der abgehaltenen 50-Jahres-Feier des SC 
Bierbaum/Frauendorf und dem Vorhaben dieses Jubiläum mit einer Subvention von  
€ 1.000,-- zu unterstützen. 
 
Antrag des Bürgermeisters: 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag an den Gemeinderat, das 50-jährige 
Jubiläum/Bestehen des Vereines SC Bierbaum/Frauendorf mit einer Subvention 
von € 1.000,-- zu unterstützen. 
 
Beschluss: Der Antrag wird angenommen 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Punkt 15) Resolution „Sicherstellung Blau-gelbes Schulstartgeld für die Zukunft“ 

Bgm. Stöger übergibt das Wort an Herrn GGR Stopper um über die Resolution zu 
berichten. Dieser bringt die Resolution dem Gemeinderat zur Kenntnis. (Beilage 1) 
 
Antrag des Bürgermeisters: 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Königsbrunn am Wagram fordert die 
Landesregierung auf, zur finaziellen Entlastung von Familien in NÖ eine 
Gesetzesvorlage auszuarbeiten und dem Landtag zur Behandlung zuzuleiten, 
gemäß welcher 
 

1.) auch im neuen Schuljahr 2024/2025 ein „blau-gelbes-Schulstartgeld“ 
vorgesehen wird und diesbezügliche Richtlinien auf Basis des Jahres 
2023, jedoch unter Berücksichtigung einer Erhöhung des 
Schulstartgeldes auf nunmehr 150 erlassen werden; sowie 

2.) das „blau-gelbe Schulstartgeld“ jährlich als Unterstützung für die 
niederösterreichische Familien zu Schulbeginn gewährt wird, wobei eine 
jährliche Indexierung, ausgehend von der Förderhöhe des Schuljahres 
2024/2025 (€ 150,--) erfolgen soll. 

 
Beschluss: Der Antrag wird nicht angenommen 
Abstimmungsergebnis: 3 Stimmen SPÖ dafür 
            2 Enthaltungen (KLuG) 
          11 Stimmen dagegen (ÖVP) 
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Punkt 16) Berichte des Bürgermeisters 

• Hochwasser – Stand in unserer Marktgemeinde – Schäden 
• Toman Keller am Bromberg, Wasseranschluss, Purator 
• Straßenarbeiten Feldgasse – Beginn 
• Wahlschulung am Montag den 23.09.2024 
• Präsentation der Studenten am 10.10.2024 
• Beginn des Wohnbaus der Gedesag in Königsbrunn am Wagram 

 
 
Der Bürgermeister beendet die öffentliche Sitzung des Gemeinderates um 20:10 Uhr. 
 
 
Bürgermeister Franz Stöger:                                                          GGR Heimo Stopper: 
 
 
 
Schriftführer AL Gärtner-Pichler:           GR Markus Tomaselli: 
 
 
 
Vzbgm. Josef Schwanzer: 
 
 
 
 


